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Gefährdungsbeurteilung gemäß § 7 Gefahrstoffverordnung

- Leitfaden und Dokumentation -  

Unternehmen/Einrichtung


Abteilung:


Stand:


Vorgenommene Änderungen:


Beteiligte (fachkundige) Personen:


· Abteilungsleiter:


· Ansprechpartner für Gefahrstoffe:


· Betriebsarzt:



Allgemeine Hinweise: 

	Stoff oder Zubereitung/Hersteller (ggf. Gruppenbildung)
	
	
	

	Arbeitsbereich/e
	
	
	

	Tätigkeit/Zweck (z.B. SDB Abschnitt 1)
	
	
	

	Arbeitsverfahren, ggf. weitere, falls erforderlich Verweis auf detaillierte Beschreibung des Arbeitsverfahrens
	
	
	

	Häufigkeit der Verwendung
 (z.B. täglich, 2x pro Jahr)
	
	
	

	Arbeitsmittel
	
	
	

	ausführende Person 
(Berufsgruppe, z.B. MTA) 
	
	
	

	Sicherheitsdatenblatt vom/erhalten in
	
	
	

	gefährliche Eigenschaften (SDB Abschnitt 15)
	
	
	

	Gebindegröße
	
	
	

	Gefahrstoffmenge pro Jahr (z.B. kg/Jahr), bezieht sich auf die bei dieser Tätigkeit verbrauchte Menge
	
	
	

	Substitutionsprüfung/Quelle

(z.B. Broschüre X, Produktcode)
	
	
	

	Schutzstufe 1)
	
	
	

	Gibt es verfahrensspezifische Gefährdungen (z.B. durch Lanze, die beim Wechseln tropfen kann; Narkosegerät, das falsch bedient wird; nicht durchgeführten Druckausgleich?)
	
	
	

	Gefährdung durch Einatmen
	Gefährdung durch Einatmen
	
	

	
	fest, flüssig (SDB Abschnitt 9)
	
	
	

	
	Dampfdruck hPa (SDB Abschnitt 9)
	
	
	

	
	Siedepunkt/-bereich °C (SDB Abschnitt 9)
	
	
	

	
	Freisetzungsgruppe nach EMKG niedrig, mittel, hoch2) 
(SDB Abschnitt 9)
	
	
	

	
	bei der Tätigkeit verwendete Menge pro Schicht; in Bezug auf die Gefährdung durch Einatmen 
(Mindestangabe: Mengengruppe nach EMKG niedrig, mittel, hoch2))
	
	
	

	
	Dauer der Tätigkeit pro Schicht; in Bezug auf die Gefährdung durch Einatmen
(Mindestangabe nach EMKG: 
kurz <15 min/Tag, lang >15 min/Tag)
	
	
	

	
	Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) 
(SDB Abschnitt 8)
	
	
	

	
	Bewertung der Gefährdung durch Einatmen, z.B. AGW eingehalten, 
mit Begründung und Quelle 3)
	
	
	

	Gefährdung durch Hautkontakt
	Gefährdung durch Hautkontakt
	
	

	1. 
	relevante gefährliche Eigenschaften Haut nach TRGS 401, ggf. auch Hinweis auf Gefährdung der Augen R 36 und R 41 
(SDB Abschnitt 15, siehe auch 4))
	
	
	

	2. 
	Ausmaß des Hautkontakts (ohne PSA): kleinflächiger Hautkontakt, Spritzer oder großflächig (ggf. auch Hautkontakt mit Gasen, Dämpfen oder Aerosolen berücksichtigen)
	
	
	

	3. 
	Dauer pro Schicht: 
kurz < 15 min/Schicht, 
lang > 15 min/Schicht
	
	
	

	
	Bewertung Hautgefährdung: 
gering, mittel, hoch nach TRGS 401 (bzw. Broschüre X, Branchenregelung)
	
	
	

	physikalisch-chemische Gefährdung, z.B. Brand und Explosionsgefahr
	physikalisch-chemische Gefährdung, z.B. Brand und Explosionsgefahr
	
	

	4. 
	Flammpunkt °C /UEG/OEG g/m3 (SDB Abschnitt 9)
	
	
	

	5. 
	Bewertung, ggf. Verweis auf Explosionsschutzdokument nach BetrSichV
	
	
	

	Schutzziele (z.B. Hauterkrankungen sollen reduziert werden; Vermeiden von Augenverletzungen; Mitarbeiter sind informiert über sichere Arbeitsweise)
	
	
	

	Schutzmaßnahmen zusätzlich zur Schutzstufe 1 und Quelle5) 
(TOP, z.B. Abzug mit Zuluft, Zentralisierung der Tätigkeit, Haushaltshandschuhe), Vorschläge der Anwender berücksichtigen!
	
	
	

	Wirksamkeitskontrolle
	Wirksamkeitskontrolle
	
	

	6. 
	überprüfte Maßnahmen?
(Maßnahmen umgesetzt, AGW eingehalten?)
	
	
	

	7. 
	Überprüfung durchgeführt 
von /am
	
	
	

	weitere zu treffende Maßnahmen?
	
	
	

	
	zu erledigen bis von/ erledigt am
	
	
	

	Ziel erreicht?
	
	
	

	Arbeitsmedizinische Vorsorge 
(bei ja; Pflicht/Angebot) 6)
	
	
	

	
	Biologischer Grenzwert (BGW)
 (SDB Abschnitt 8)
	
	
	

	Betriebsanweisung vorhanden?
	
	
	

	Unterweisung durchgeführt von/am
	
	
	

	Tätigkeit 7) für werdende Mütter zulässig (ja/nein)
	
	
	


Erläuterungen zu den Fußnoten:

1)
Wird im Ergebnis die Schutzstufe 1 zugeordnet, so ist die Dokumentation an dieser Stelle beendet.

2)
Erläuterungen zu den Gruppen nach dem „Einfachen Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG)“ (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und


Arbeitsmedizin, BAuA, www.baua.de) finden sich in Anlage 1.

3)
Quelle: z.B. BG-BIA Empfehlungen, Broschüre X, Expertenbeurteilung, Literatur, orientierende Messung, Analogieschluss aus Messungen an


anderen Arbeitsplätzen, Berechnung, EMKG

4)
TRGS 401 „Gefährdung durch Hautkontakt“. Zur Umsetzung der TRGS wurde als Hilfestellung eine Gefährdungsmatrix  erstellt. Sie steht in Anlage 2 zur Verfügung

5) 
Quelle: z.B. BG-BIA Empfehlungen, Broschüre X, Expertenbeurteilung, Literatur, EMKG

6) 
Anmerkung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge: Mitarbeiter, die insgesamt mehr als 2 Stunden Feuchtarbeit (Handschuhe tragen, Arbeiten im wässrigen Milieu) durchführen, werden nach G 24 (Hauterkrankungen) arbeitsmedizinisch betreut. Eine Unterweisung  zur Feuchtarbeit anhand der vorliegenden Betriebsanweisung Feuchtarbeit wird durchgeführt.

7)
Unter dem Gesichtspunkt der chemischen Belastung.
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